
Behinderung in der Gewerbe- 
ausübung

Diskriminierung und Störung 
privater Unternehmen

Die private Wirtschaft in der Sowjetzone hat nicht die 
Möglichkeit, sich frei zu betätigen; sie ist in die zentrale 
Befehlswirtschaft eingebaut.
Ein wichtiges Mittel, die privaten Betriebe den politischen 
Wünschen und Zielsetzungen der Regierung unterzuord
nen, besteht darin, die Betriebe wirtschaftlich von staat
lichen Organen voll abhängig zu machen. Dazu dient das 
Vertragssystem, das die wirtschaftlichen Beziehungen des 
einzelnen Unternehmens offenlegt und die Regierung mit 
ihren Verwaltungsstellen jederzeit in die Lage versetzt, 
diese Beziehungen zu stören, zu erschweren oder zu unter
binden.
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V e r o r d n u n g
ü b e r  d ie  R e g e lu n g  d e r  v e r t r a g l i c h e n  V e r p f l ic h tu n g e n  

d e r  p r i v a t e n  I n d u s t r i e b e t r i e b e  a l s  L ie f e r e r

vom 22. Dezember 1955

§1
Allgemeine G rundsätze

(1) Die privaten  Industriebetriebe sind verpflichtet, über 
den A bsatz ih rer E rzeugnisse und über ihre Leistungen 
un ter E inhaltung der bestehenden Anordnungen über 
die Verteilung, den Bezug und die L ieferung von M a
terialien  und E rzeugnissen V erträge m it Betrieben der 
volkseigenen und ihr gleichgestellten W irtschaft sowie 
m it Betrieben der privaten  W irtschaft zu schließen.
(2) Die privaten  Industriebetriebe dürfen V erträge nur 
über die Produktion schließen, die sie im  eigenen Be
trieb  durchführen können (§ 4  Abs. 3).

§ 4

M aterialzuweisung
(1) Bei der A ufstellung der M aterialanforderung is t be
sonders zu beachten, daß die p rivaten  Industriebetriebe 
vorrangig  die M öglichkeit der M aterialversorgung aus 
örtlichen und inneren Reserven ausnutzen müssen. Auf 
den B edarfsanforderungen is t außer dem errechneten 
M aterialbedarf der A nteil anzugeben, der aus inneren 
und örtlichen Reserven, aus eigenen Beständen sowie 
durch eventuelle Zulieferungen von frem den A uftrag 
gebern gedeckt wird. ,
(2) Die Zuweisung der zu r D urchführung der P roduk
tion benötigten M aterialien erfolgt auf der Grundlage 
von staatlich  bestätig ten  M aterialverbrauchsnorm en im 
Rahm en des M aterialplanes und der bestätig ten  V er
träge.

(3) Die privaten  Industriebetriebe erhalten  nu r Kon
tingente über M aterialien, die im  eigenen B etrieb ver
arbe ite t werden. Sie sind n icht berechtigt, das ihnen 
zugewiesene M aterial außerhalb des eigenen Betriebes 
w eiterverarbeiten  zu lassen, ausgenom m en notwendige 
Vor- oder N achbearbeitung (Lohnbearbeitung), falls 
diese in  einem anderen Betrieb vorgenomm en werden 
m uß. In  begründeten A usnahm efällen kann  die Ab
teilung örtliche W irtschaft beim R a t des Kreises, in 
F ällen  von überkreislicher Bedeutung die Abteilung 
örtliche W irtschaft beim R a t des Bezirkes Ausnahm e
regelungen zulassen.

§ 6
Ä nderung und Aufhebung der V erträge

(1) Der V ertrag  is t zu ändern oder aufzuheben, wenn 
die staatlichen Aufgaben des Betriebes der volkseigenen 
und ih r gleichgestellten W irtschaft als Besteller ge
ändert oder zurückgezogen werden. Der Besteller h a t 
die Ä nderung oder Aufhebung des V ertrages der zu
ständigen B ezirksdirektion der Industrie- und Handels- 
K am m er mitzuteilen.

(3) Der V ertrag  kann  gegen den Willen eines der V er
trag sp a rtn e r  durch übereinstim m ende Anweisung des 
R ates des Bezirkes und des P lan trägers, dem der Betrieb 
der volkseigenen und ih r gleichgestellten W irtschaft 
un tersteh t, geändert oder aufgehoben werden.
(4) Die Bezirksdirektionen der Industrie- und Handels- 
K am m er haben bei V ertragsänderung  die bereits zu
gewiesenen M aterialkontingente auf andere laufende 
V erträge anzurechnen oder zurückzuziehen. Is t der Be
trieb  bereits im Besitz des M aterials, sind wegen dessen 
W eiterverwendung entsprechende Anweisungen zu 
geben.

§ 8
Strafbestim m ungen

(1) W er als L eiter eines privaten  Industriebetriebes vor
sätzlich oder fah rlässig  entgegen den Bestim m ungen 
dieser V erordnung
1. ihm aus staatlichen Fonds zugewiesenes M aterial 

außerhalb seines eigenen Betriebes verarbeiten läßt,
2. der Meldepflicht bei Änderung oder Aufhebung von 

V erträgen  nicht nachkom m t,

3. die Produktion ohne (von staatlichen Stellen) be
stä tig te  V erträge aufnim m t oder durchführt,

wird m it einer O rdnungsstrafe bis zu 500 DM bestra ft.

(2) In  schweren Fällen  erfo lg t eine B estrafung  nach 
§ 9 der V erordnung über die B estrafung  von Verstößen 
gegen die W irtschaftsordnung (W irtschaftsstrafverord
nung) in  der Fassung  vom 29. Oktober 1953 (GBl. 
S. 1077).

Das bedeutet nichts anderes, als daß jeder Betrieb pri
va ter W irtschaftsform  nur dann eine Produktion durch
führen kann, wenn er m it seinen Lieferanten und A b
nehmern entsprechende vertragliche Vereinbarungen 
eingegangen ist, und diese Verträge durch die Verwal
tungsstellen genehmigt werden.
Regierungsstellen der Sowjetzone schrecken auch nicht 
vor der offenen Diskriminierung privater Unternehmer 
zurück, um sie aus der gewerblichen Tätigkeit auszu
schalten. Gerade die Zurückdrängung privater Unter
nehmen zugunsten einer Vorrangstellung der sogenann
ten volkseigenen Betriebe spielt eine entscheidende Rolle.

213


